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Anhang 4                 9 

 

Antwort der Gemeinden auf Schreiben vom 25. Juni 2009 
(Ersatzweise Stellungnahme aus Vorverfahren) 

 
Stadt/ Ge-
meinde 

Stat. 
Kenn
ziffer 

Schreiben 
vom 

Folgende Anregungen 

Bad Schwartau 004  Keine Stellungnahme 
Eutin 012  Keine Stellungnahme 
Fehmarn 046 29.5.09/ 

7.8.09 
Eigene Flächenwünsche 
Fristverlängerung bis 28.8.09 (kein Eingang) 

Heiligenhafen 021 12.5.09  Eigene Flächenvorschläge 
Neustadt i.H. 032 29.5.09 Repowering- Flächen für Anlage am Windberg gewünscht  
Oldenburg i.H. 033 15.6. Fläche wird begrüßt 
    
Ahrensbök 001 14.8.09 Eigene Flächenwünsche 
Bosau 007 5.6.09 Eigener Flächenwunsch 
Dahme 010 20.4.09 Gemeinde möchte keine Eignungsflächen  
Grömitz 016  Keine Stellungnahme 
Grube 018 4.6.09 Gemeinde möchte keine Eignungsflächen 
Kellenhusen 025 20.4.09 Gemeinde möchte keine Eignungsflächen 
Lensahn 027 29.5.09 Flächenkorrekturen gewünscht 
Malente 028 12.5.09 Korrektur im Grundlagenteil gewünscht 
Ratekau 035 17.7. Änderung der Flächen gewünscht 
Scharbeutz 044  Keine schriftliche Stellungnahme 
Stockelsdorf 040 10.9.09. Beschlussvorlage des Ausschusses per vorläufigen Auszug 

aus Niederschrift bestätigt 
Süsel 041 27.5.09 Noch Flächen in Reserve 
Timmendorfer 
Strand 

042 3.8.09 Fläche sollte wegen Adlerhorst gestrichen werden. 

Amt Oldenburg- 
Land 

   

Göhl 014 31.8.09 Eigener Flächenwunsch 
Gremersdorf 015 12.5.09 Eigene Flächenwünsche 
Großenbrode 017 3.6.09 Eigene Flächenwünsche 
Heringsdorf 022 10.9.09 Flächenwünsche näher begründet 
Neukirchen 031 14.8.09 Flächenwunsch näher begründet  
Wangels 043 26.5.09 Eigene Weißflächenkartierung 
Amt Ostholstein- 
Mitte 

   

Altenkrempe 002 15.7.09 Weiterhin Flächenwünsche  
Kasseedorf 024 15.7.09 Zustimmende Kenntnisnahme 
Schashagen 037 15.7.09 Flächenzusammenfassung gewünscht 
Schönwalde 038 15.7.09 Ausschlusskriterien sollten erneut überprüft werden.  
Sierksdorf 039 15.7.09 Weiterhin Flächenwunsch 
Amt Lensahn    
Beschendorf 006 29.5.09 Weiterhin Flächenwunsch 
Damlos 011  Keine Stellungnahme abgegeben 
Harmsdorf 020 29.5.09 Zustimmung mit Änderung der Fläche 
Kabelhorst 023 29.5.09 Keine Flächenwünsche 
Manhagen 029 29.5.09 Weiterhin Flächenwunsch 
Riepsdorf 036  Keine Stellungnahme abgegeben 
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Anhang 7           12 
 
 Unter Schutz stehende Brutplätze von Greif- und Großvögeln 
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Anhang 8           13 
 
 
„Gemeinsamer Beschlussantrag für die Sitzung der Ausschüsse für Planung und Wirt-
schaft sowie für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr am 04.11.2009 TOP 1 Windenergie Kreis 
OH 
 
Gemeinsamer Beschlussantrag: 
In interfraktioneller Sitzung haben die o. a. Fraktionen das vorliegende Konzept, Stand 10. Sep-
tember 2009, beraten und stellen den Antrag, das Konzept mit folgenden Änderungen zu be-
schließen: 
 
Seite 2  „Ziel Nr. 2, Absatz 2 nach dem 1. Satz 
 
... ermöglicht werden kann. Der Kreis hält die Erweiterung der erneuerbaren Energien für einen 
wesentlichen Beitrag in der Klimaschutzdebatte. Aus diesem Grunde kann die angestrebte Erwei-
terung der Eignungsgebiete landesweit auf 1 % keine Alternative mehr sein. Alle annähernd ge-
eigneten Gebiete sollten in den Raumordnungsplan aufgenommen werden, um dann später in 
der Umsetzung in die Planungshoheit der Gemeinden zu fallen, die dann entscheidet, ob ein Ge-
biet realisiert wird. 
Flächen unter 20 ha sind ungeeignet. 
 
Seite 2  „Ziel Nr. 2 Absatz         Eine lineare Erhöhung.... Absatz streichen 
 
Seite 3  „Vorgehensweise Nr. 3 Satz 2 und 3 (Dabei geht es nicht) streichen 
 
Seite 4  „Auswertung“ 
 Es werden nur 2 Kategorien ausgewiesen: 
 Kategorie 0 Flächen kommen nicht in Frage 
 Kategorie I Flächen sind grundsätzlich geeignet, einige bedürfen der Feinsteuerung 
 Die Farbgebungen werden entsprechend angeglichen. 
 
Seite 5  Die beiden letzten Absätze der Zusammenfassung entfallen. 
 
Seite 6 Anhang 1 
 
Nach dem dritten Absatz wird alles ersetzt durch: 
 
Fernvogelzug 
Aus der ornithologischen Verhaltensforschung ist hinlänglich bekannt, dass der Fernvogelzug 
(Vogelfluglinie) in größeren Höhen stattfindet, die deutlich über den Windanlagen liegt. Dieses 
wird durch ein Gutachten belegt, das auf der Insel Fehmarn für den Frühjahrszug angefertigt 
wurde. Mit Hilfe von Radarmessungen konnten die Höhen und Mengen festgestellt werden. Der 
Herbstzug ist noch nicht ausgewertet. Die Selbstverwaltung des Kreises geht davon aus, dass 
eine direkte Beeinträchtigung des Fernvogelzuges durch Windanlagen nicht gegeben ist.  
 
Landvogelzug 
Beachtung hat die Broschüre „Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei 
Windenergieplanungen in Schl.-H.“ zu finden. Für den Kreis Ostholstein trifft dieses insbesondere 
auf die Brutplätze der Großvögel zu, für die eine besondere Verantwortung besteht. Hierbei ist 
als Kriterium „Ausschlussgebiet mit der Möglichkeit der Feinsteuerung“ anzusetzen. Gebeite mit 
Großvogelbrutplätzen sollten ausgewiesen werden, um dann im endgültigen Planungsprozess 
der Gemeinde mit einem Gutachten in die Feinsteuerung zu gehen. Der Landvogelzug kann im 
Zusammenhang mit der Windenergie problematisch sein, wobei es diesbezüglich Gutachten aus 
verschiedenen Regionen gibt, die die Windenergie als unproblematisch für den Landvogelzug 
bewerten. 
 



___________________________________________________________________________
Kreis Ostholstein, FD Regionale Planung                                                          Seite 60 von 62 

Naturpark Holsteinische Schweiz 
Wünsche von Gemeinden, die im Bereich des Naturparks liegen und entsprechende Eignungs-
gebiete ausweisen wollen, sollten berücksichtigt werden. Allerdings unterliegen sie der Feinsteu-
erung. 
 
Ab Seite 7 Einzelbetrachtungen der Gemeinden: 
 
Bei allen Gemeinden entbehrlich und deshalb zu streichen, da im allgemeinen Teil bereits darauf 
Bezug genommen wurde: 
 
Nach dem Erlass der Landesplanungsbehörde vom 17.03.2009 ist die Broschüre des LLUR 
„Empfehlungen zur ...... 
 
Bei einigen Gemeinden sind Bedenken des Denkmalschutzes eingetragen. Dazu wird folgende 
Formulierung vorgeschlagen: 
 
Die Belange des Denkmalschutzes gehören nach dem Entwurf des LEP Ziffer 7.5.2 Abs. 9 zur 
Kategorie der Kriterien mit der Möglichkeit der Feinsteuerung. Bei einer Realisierung ist deshalb 
eine Abwägung durch die Gemeinde erforderlich, etwaige Kartierungen sind dabei zu berücksich-
tigen. 
 
Planungsunterlagen von Gemeinden, die deutlich über die hier dargestellten hinweggehen wer-
den im Anhang an das Land gesandt. 
 
Das Vogelgutachten von der Netz GMBH Fehmarn wird an das Land weitergereicht. 
 
Nachgereichte Ergänzungsunterlage vom 27.10.2009 
 
Seite 2 Zusammenfassung 5, streiche 3. und 4. Absatz – Bei einer voll.... 
 
Bei allen Gemeinden entbehrlich und deshalb zu streichen, da im allgemeinen Teil bereits darauf 
Bezug genommen wurde: 
 
Nach dem Erlass der Landesplanungsbehörde vom 17.03.2009 ist die Broschüre des LLUR 
„Empfehlungen zur ...... 
 
Bei einigen Gemeinden sind Bedenken des Denkmalschutzes eingetragen. Dazu wird folgende 
Formulierung vorgeschlagen: 
 
Die Belange des Denkmalschutzes gehören nach dem Entwurf des LEP Ziffer 7.5.2 Abs. 9 zur 
Kategorie der Kriterien mit der Möglichkeit der Feinsteuerung. Bei einer Realisierung ist deshalb 
eine Abwägung durch die Gemeinde erforderlich, etwaige Kartierungen sind dabei zu berücksich-
tigen. 
 
Planungsunterlagen von Gemeinden, die deutlich über die hier dargestellten hinweggehen wer-
den im Anhang an das Land gesandt. 
 
Das Vogelgutachten von der Netz GMBH Fehmarn wird an das Land weitergereicht.“ 
 
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Planung stimmen dem gemeinsamen Antrag der CDU-, 
FDP- und FWG-Fraktionen mit 9 Ja-Stimmen zu. Es gibt keine Enthaltungen. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr stimmen dem ge-
meinsamen Antrag der CDU-, FDP- und FWG-Fraktionen mit 9 Ja-Stimmen und 1 Nein-
Stimme zu. Es gibt keine Enthaltungen. 
 
Beide Ausschüsse empfehlen dem Kreistag, dem Konzept zuzustimmen. 
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Anhang 9           14 
 
 

Subject:  
Feste Fehmarnbeltquerung und Neu-Ausweisung von Eignungsflächen für Windenergieanlagen auf Fehm (19-
Nov-2009 20:41) 

From:     Claus H Dynesen <cdy@femern.dk> 

To:       h.weppler@kreis-oh.de (and 2 other) 

Sehr geehrter Herr Weppler, 
sehr geehrter Herr Tasch, 
sehr geehrter Herr Schmiedt, 
  
mit Schreiben vom 20.10.2009 hat uns der Kreis Ostholstein auf die Erarbeitung 
seines Windenergie-Konzeptes hingewiesen, das im Zusammenhang steht mit der 
(Neu)-Ausweisung von Eignungsflächen für Windenergieanlagen im Rahmen der 
Teilfortschreibung des Regionalplans durch das Land Schleswig-Holstein. Ohne 
Ihren korrigierenden Eingriff würden sich folgende Raumnutzungskonflikte mit der 
festen Fehmarnbeltquerung ergeben. 
  
Ausweislich der auf der Webseite des Kreises vorgefundenen Informationen (Stand 
27.10.2009) wird von der Stadt Fehmarn die Fläche Nr. 46_6 als neue 
Windeignungsfläche vorgeschlagen. Sie liegt westlich der Bundesstraße B 207 und 
erstreckt sich von nördlich Ostermarkelsdorf (als südlichste Ausdehnung) bis nördlich 
Todendorf (als nördlichste Ausdehnung). Die nördlich Grenze dieses Gebiets liegt, 
soweit auf dem kleinen Kartenausschnitt zu erkennen, etwa auf Höhe der 
Gemarkungsgrenze Puttgarden/Todendorf. Dort erstreckt sich das Gebiet sowohl auf 
westlicher als auch östlicher Seite der Kreisstraße K 49.  
  
Weiterhin wird von der Stadt Fehmarn die Fläche Nr. 46_7 als neue 
Windeignungsfläche vorgeschlagen. Sie bildet die südliche Ergänzung zu dem 
bestehenden Windpark Presen und reicht, soweit auf dem kleinen Kartenausschnitt 
zu erkennen, etwa bis zum Nielandsgraben (als südlichste Ausdehnung).  
  
Die derzeit laufenden Planungen zur festen Fehmarnbeltquerung finden in einem 
Untersuchungsraum statt, in dem das Gebiet 46_7 vollständig liegt und in den das 
Gebiet 46_6 weit hineinragt. Wir verweisen insofern auf die amtliche 
Bekanntmachung im Fehmarnschen Tageblatt vom 31.10.2008 und in den Lübecker 
Nachrichten vom 01.11.2008. Wie es scheint, ist die feste Fehmarnbeltquerung beim 
Vorschlag von Windeignungsflächen unbeachtet geblieben.  
  
In bezug auf die Fläche 46_6 dürfen wir nochmals wiederholen, dass wir derzeit 
Untersuchungen zur Linienführung der festen Fehmarnbeltquerung durchführen, die 
eine größere Anzahl von Varianten westlich und östlich des bestehenden Fährhafens 
Puttgarden zum Gegenstand haben. Entscheidungen über die künftige Linienführung 
sind bisher noch nicht getroffen. Die Fläche 46_6, zumindest ihre nördliche Hälfte, 
würde mit Linienführungsvarianten westlich des Fährhafens Puttgarden kollidieren. 
  
Da es sich bei der festen Fehmarnbeltquerung um eine kombinierte Eisenbahn- und 
Autobahnverbindung handelt, sind bei der Ausweisung von Windeignungsflächen die 
einschlägigen Schutzabstände zu Bundesautobahnen und Schienenstrecken 
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einzuhalten. Es ist aus dem kleinen Kartenausschnitt nicht zu erkennen, inwieweit 
diese Schutzabstände zur festen Fehmarnbeltquerung eingehalten werden. 
Zumindest scheint die westliche Abgrenzung der Fläche 46_7 den Schutzabstand 
zur Eisenbahn nicht einzuhalten, wobei darauf hingewiesen wird, dass die 
Eisenbahnlinie im Zuge der festen Fehmarnbeltquerung zweigleisig ausgebaut wird 
und das zweite Gleis östlich des Bestandsgleises entwickelt wird. Die zweite 
Richtungsfahrbahn der Straße wird dagegen westlich der heutigen B 207 entwickelt. 
Wo genau die Schnittstelle zwischen der festen Fehmarnbeltquerung und der 
Schienen- bzw. Straßenhinterlandanbindung liegen wird, ist bisher noch nicht 
festgelegt.  
  
Beide Vorschlagsflächen liegen ferner in dem Raum, in dem sich die künftige 
Autobahnanschlussstelle Puttgarden befinden wird, ohne dass bisher Festlegungen 
getroffen sind.  
  
Die mit Staatsvertrag vom 3. September 2008 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Königreich Dänemark vereinbarte feste Fehmarnbeltquerung 
ist von höchster landesplanerischer Bedeutung, weshalb sie im Entwurf des 
Landesentwicklungsplans inzwischen als Ziel der Raumordnung ausgebracht 
wurde. Bitte tragen Sie daher dafür Sorge, dass keine Raumnutzungs- und 
Standortfestlegung getroffen wird, die die Realisierung der festen 
Fehmarnbeltquerung ausschließen oder beeinträchtigen würde oder hierzu geeignet 
sein könnte.  
  
Solange die Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung einschließlich der 
Genehmigungsverfahren nicht soweit gediehen ist, dass sie unabhängig von 
Einflüssen anderer Pläne oder Vorhaben zum Erfolg geführt werden kann, ohne mit 
möglichen Rechtsfehlern behaftet zu sein, haben Sie bitte Verständnis, dass wir mit 
jeglichen Plänen oder Vorhaben, die formal oder inhaltlich präjudizierend wirken oder 
zu präjudizieren geeignet sind, nicht einverstanden sind.  
  
Bitte halten Sie uns über Ihren weiteren Planungsfortschritt auf dem Laufenden. 
Gerne stehen wir Ihnen weiterhin für Abstimmungen zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

        

Claus H Dynesen 
Project Director 
  
Dir.tel. 
Mobile 
  

+ 45 33 41 63 04 
+ 45 40 29 60 00 
  

  
Femern A/S 
Vester Søgade 10 
DK-1601 Copenhagen V 

  
  
Tel 
Fax 

  
  
+ 45 33 41 63 00 
+ 45 33 41 63 01 

  
  
info@femern.com 
www.femern.com 

 




